
Öffentliche Sitzung des Ausschusses für Stadtplanung und Bauordnung vom 16. Januar 2019                                  
Beschlussseite zu TOP 11
(GEWOFAG - Besetzung 

des Aufsichtsrates)

Beschluss:

1. Der Stadtrat der Landeshauptstadt München stimmt dem Wahlvorschlag für 

die Aufsichtsratsmitglieder der GEWOFAG Holding GmbH unter Punkt 4 zu. 

Herr Oberbürgermeister Reiter, als Vertreter der Landeshauptstadt München, 

wird ermächtigt, die unter Punkt 4 genannten Personen in der im ersten 

Quartal 2019 geplanten Gesellschafterversammlung zu wählen. Die Amtszeit 

der Aufsichtsratsmitglieder der GEWOFAG Holding GmbH endet mit der 

Beendigung der Gesellschafterversammlung, die unmittelbar nach der 

Amtsperiode des Stadtrates im Jahr 2020 und Beschluss des 

neukonstituierten Stadtrates der Landeshauptstadt München über die 

Wahlvorschläge einberufen wird. Ab der Amtsperiode des Stadtrates im Jahr 

2020 endet die Amtszeit der Aufsichtsratsmitglieder mit Beendigung der 

Gesellschafterversammlung, die unmittelbar nach Ablauf der Wahlperiode und 

Beschluss des neukonstituierten Stadtrates der Landeshauptstadt München 

über die Wahlvorschläge einberufen wird, spätestens jedoch mit Beschluss 

der Gesellschafterversammlung über die Entlastung für das vierte 

Geschäftsjahr, das nach der 

Konstituierung des Aufsichtsrats beginnt. Das Geschäftsjahr, in dem die 

Amtszeit beginnt, wird nicht mitgerechnet. 

2. Der Stadtrat der Landeshauptstadt München erklärt sich damit einverstanden, 

dass die Festlegung des Frauenanteils im Aufsichtsrat sowie unter den 

Geschäftsführern als auch die Festsetzung von Fristen zum Erreichen der 

Zielvorgaben in der im ersten Quartal geplanten Gesellschafterversammlung 

auf den Aufsichtsrat der GEWOFAG Holding GmbH übertragen wird. 

3. Dieser Beschluss unterliegt nicht der Beschlussvollzugskontrolle. 

Die endgültige Beschlussfassung über den Beratungsgegenstand obliegt der 

Vollversammlung des Stadtrats.


